Schutzprozesse/Schutzkonzepte in JDAV und DAV

Die Checkliste
Alle wichtigen Infos zum „how to“ der Punkte findet ihr auf der Website.
Die Reihenfolge ist keine feste Vorgabe. Sie erleichtert die Umsetzung aber, da die Abschnitte zum Teil aufeinander aufbauen.
Die besonders wichtigen Punkte sind auf der Checkliste in fett gedruckt. Diese solltet ihr zuerst angehen. Weitere Punkte, die nicht gefettet sind, können begonnen werden, wenn der Großteil der fetten Punkte schon umgesetzt ist.
Hinweis: Im Text wird von „Personen mit Leitungsfunktion“ gesprochen. Gemeint sind damit alle Personen in der Sektion, die Verantwortung übernehmen, z.B. Trainer*innen, FÜL*innen, Jugendleiter*innen, Gruppenleitungen, Ehrenamtliche und Personen in Gremien der Sektion.  Außerdem gibt es „hauptberuflich Tätige“ in Geschäftsstellen, Hütten und Kletteranlagen.

Vorbereitung
Natürlich könnt ihr einfach mit einzelnen Punkten der Checkliste anfangen (z.B. einen PsG-Workshop durchführen), um überhaupt Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Auf Dauer ist es hilfreich, eine Struktur zu etablieren, die die Umsetzung weiterer Maßnahmen erleichtern. Die folgenden Schritte zur Vorbereitung stellen sicher, dass Einigkeit über die Relevanz des Themas herrscht, dass ggf. nötige Beschlüsse gefasst werden, dass Entscheidungen verortet werden und die nötigen Ressourcen für die Umsetzung bereitgestellt werden.
· Es existiert eine Arbeitsgruppe oder ein Kreis aus Mitstreiter*innen, in der Mitglieder aus Sektionsjugend und Sektionsvorstand und weiteren Interessierten vertreten sind. Je nach Sektionsgröße und -struktur können weitere Personen vertreten sein (z.B. Geschäftsstelle, Leistungssport)
· Es existiert eine Arbeitsweisung vom Vorstand an die Arbeitsgruppe, die die Arbeitsgruppe zum Handeln legitimiert
· Der gesamte Vorstand kennt die Arbeitsgruppe und steht in regelmäßigem Austausch zu ihr
Dokumentation
· Maßnahmen zur Umsetzung wurden schriftlich in einem Schutzkonzept festgehalten
· Alle Umsetzungsschritte werden laufend dokumentiert

Gefährdungsanalyse „light“
Diese vereinfachte Form der Gefährdungsanalyse gibt ressourcensparend einen Überblick, in welchen Bereichen besonderer Handlungsbedarf besteht und wo bereits gute Schutzfaktoren herrschen. Zu einer ausführlichen Gefährdungsanalyse werden aktuell weitere Materialien erarbeitet.
· Es besteht eine Sammlung, welche Maßnahmen zu PsG schon existieren
· Die Sammlung wurde mit den Berggipfeln abgeglichen
· Fehlende Maßnahmen wurden gesammelt und nach Dringlichkeit und Relevanz geordnet

Die Berggipfel etablieren
Die acht Berggipfel sind die eigentlichen Umsetzungsschritte des Schutzprozesses. Für jeden Gipfel gibt es ein Maßnahmenpaket. Weitere Maßnahmen können je nach Bedarf ergänzt werden. Manche Maßnahmen sollten regelmäßig wiederholt oder überprüft werden. Idealerweise ergänzt ihr das in diesem Dokument.

Verhaltenskodex
· Alle Personen mit Leitungsfunktion und hauptberuflich Tätige kennen den Verhaltenskodex
· Neue Personen mit Leitungsfunktion und hauptberuflich Tätige werden über den Verhaltenskodex informiert
· Der Verhaltenskodex wird in Stellenbeschreibungen und bei Bewerbungsgesprächen kommuniziert; zu Arbeitsbeginn bekennen sich neue Hauptberufliche dazu
· Die Plakate zum Verhaltenskodex hängen in den Räumen der Sektion (Geschäftsstelle, Kletterhallen, Hütten und ggf. weitere)
· Der Verhaltenskodex wird in den Medien der Sektion kommuniziert
· Der Verhaltenskodex wird in Gruppen besprochen

Positionierung und Verankerung
· Prävention sexualisierter Gewalt wurde nach dem Beschluss der Hauptversammlung 2023 in die Sektionssatzung aufgenommen (§ 3, Absatz 2j)  
· Eine Positionierung wurde vom Sektionsvorstand oder der Mitgliederversammlung beschlossen (z.B. Bezug auf Beschluss vom Verbandsrat von 2014)
· Hausordnungen in Kletterhallen, Hütten und Sektionsräumen sind angepasst, um bei konkreten Gründen/Verstößen gegen den Verhaltenskodex leichter Hausverbote auszusprechen
· Bei allen Sektionsveranstaltungen werden Präventionsmaßahmen berücksichtigt und eingehalten

Erweiterte Führungszeugnisse (eFz – siehe auch Handlungsempfehlung)
· Es gibt eine verantwortliche Person, die die Einsichtnahme dokumentiert. Es ist klar, von wem die Dokumentation der Einsichtnahmen eingesehen werden kann
· Der Personenkreis, der ein eFz einsehen lassen muss, wurde definiert
· Die eFz oder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung all dieser Personen werden regelmäßig eingesehen
· Das Vorgehen bei einem Eintrag nach den in §72a SGB VIII genannten Paragrafen ist bekannt
· eine Übergabe zu neuen Verantwortlichen ist geregelt
· Eine Vereinbarung mit dem Jugendamt existiert und passt mit dem Vorgehen in der Handlungsempfehlung zusammen

Ansprechperson(en)
· es wurde ein Aufgabenprofil für die Ansprechpersonen formuliert
· es wurden interessierte Personen gefunden
· die Ansprechpersonen wurden durch den Vorstand legitimiert
· Die Ansprechpersonen haben eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben
· Die Ansprechpersonen wurden qualifiziert
· die Ansprechpersonen wurden als solche in der Mitgliederverwaltung eingetragen
· der Kontakt zu einer lokalen Beratungsstelle wurde hergestellt
· Die Ansprechpersonen mit Kontaktdaten wurden in verschiedenen Medien der Sektion vorgestellt (z.B. Website, Sektionsräume, Broschüren/Flyer)
· Die Ansprechpersonen wurden persönlich auf verschiedenen Sektionsveranstaltungen vorgestellt, besonders bei Kindern und Jugendlichen (z.B. JVV)

Qualifizierung
· Alle Personen mit Leitungsfunktion und hauptberuflich Tätige sind im Bereich PsG geschult worden (z.B. durch einen PsG Workshop der JDAV)
· Die Schulungen werden regelmäßig aufgefrischt

Interventionsleitfaden
· Ein Interventionsleitfaden für Krisenfälle wurde vom Vorstand verabschiedet
· Alle relevanten Personen kennen diesen und ihre Rolle darin
· Bei Personenwechseln in Vorstand, Geschäftsstelle und Ansprechpersonen wurden die Namen im Interventionsplan aktualisiert

Regeln
· Verhaltensregeln für größere und regelmäßige Veranstaltungen wurden partizipativ vereinbart (z.B. große Zeltlager, regelmäßige Gruppenstunden und Ausfahrten)
· Verhaltensregeln in festen Gruppen wurden partizipativ vereinbart
· Alle, die diese Regeln betreffen, kennen diese
· Es steht fest, was bei einem Regelbruch passiert
· Regeln werden bei Bedarf überprüft und verändert

Beschwerdemöglichkeiten
· Personen mit Leitungsfunktion und hauptberuflich Tätige wissen, was sie im Verdachtsfall tun können
· Eine analoge oder digitale Form eines Kummerkastens steht zur Verfügung. Es steht dabei, wer diesen Kasten leert und was mit den Beschwerden passiert; der Kummerkasten enthält die Möglichkeit einer anonymen Beschwerde sowie einer Beschwerde mit Angabe von Kontaktdaten
· Auf externe Anlaufstellen wird in den Medien der Sektion hingewiesen
· Für Ausfahrten und Veranstaltungen gibt es zusätzliche (ggf. anonyme) Feedbackmöglichkeiten
